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B-Plan Nr. 6
"Bauernkamp" -
Neuaufstellung

B-Plan Nr. 4a
"An der Aa"

B-Plan Nr. 4a
"An der Aa"
2. Änderung

B-Plan Nr. 7a
"Meßkamp"

2. Neuaufstellung
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Planzeichenerklärung

WA

Präambel

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Bauweise, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Gemeinde Spelle
Bebauungsplan  Nr. 107

"Zwischen Heinrichstraße und
Speller Aa"

mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
            Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2023

Sonstige Planzeichen

0 20 40 60 80 100 m

  Textliche Festsetzungen (TF) (gem. § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Abs. 3 NBauO)

Hinweise
BürgermeisterGemeindedirektor

Gemeinde Spelle
Bebauungsplan  Nr. 107 - Entwurf -
"Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa"
mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
hat der Rat der Gemeinde Spelle diesen Bebauungsplan Nr. 107 "Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa",
bestehend aus der Planzeichnung und der zugehörigen textlichen und gestalterischen Festsetzung sowie den
nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Spelle, __.__.____

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem Entwurf dieses
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
sowie die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes und der Begründung haben vom __.__.____ bis __.__.____ gem. § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Spelle, __.__.____

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Spelle, __.__.____

Dieser Bebauungsplan Nr. 107 "Zwischen Heinrichstraße und Speller Aa" wurde im Auftrag der Gemeinde
Spelle ausgearbeitet von der:

Freren, __.__.____

im Einvernehmen mit der Gemeinde Spelle

Spelle, __.__.____

Der Rat der Gemeinde hat nach Prüfung der Anregungen und Bedenken gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB diesen Bebauungsplan in seiner Sitzung am __.__.____ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie
die Begründung beschlossen.

Spelle, __.__.____

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom __.__.____ beteiligt.

Spelle, __.__.____

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan mit den Festsetzungen örtlicher Bauvorschriften ist gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt Nr. ______ für den Landkreis Emsland bekanntgemacht
worden.

Dieser Bebauungsplan ist damit am __.__.____ rechtsverbindlich geworden.

Spelle, __.__.____

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes ist eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 BauGB genannten Vorschriften beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nicht geltend gemacht
worden.

Spelle, __.__.____

planungsbüro peter stelzer GmbH
Grulandstraße 2 ●  49832 Freren
Tel.: 05902 503702-0 ● Fax: 05902 503702-33

regionalplan & uvp

Bürgermeister

Planverfasser

Gemeindedirektorin

BürgermeisterGemeindedirektor

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches angrenzender Bebauungspläne

Baugrenze

offene Bauweise

maximale zulässige Gebäudehöhe von 15,0 m i.V.m. der textlichen Festsetzung in § 3

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

i.A.

-Entwurf-

Verfahrensvermerke

Zweckbestimmung: Rad- und Gehweg

Öffentliche Auslegung

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Aufstellungsbeschluss

Gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Maßstab 1 : 5.000

BürgermeisterGemeindedirektor

BürgermeisterGemeindedirektor

BürgermeisterGemeindedirektor

BürgermeisterGemeindedirektor

Gemeindedirektorabweichende Bauweise

Ein- und Ausfahrtbereich

maximale zulässige Sockelhöhe von 0,5 m i.V.m. der textlichen Festsetzung in § 2

1. Baunutzungsverordnung
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(BauNVO) i.d.F. in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli (BGBl. 2023 I Nr. 176)

2. Denkmalschutz
a) Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

b) Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet
(§ 14 Abs. 2 NDSchG). Telefon-Nr. der unteren Denkmalschutzbehörde (05931) 44- 2173 oder (05931) 6605.

3. Versorgungsleitungen
Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle
vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen.

4. Altlasten/Wasser- und Bodenschutz
Das Flurstück 367 Gemarkung Spelle, Flur 16, wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der
Anlagen-Nr. 454 049 5 901 0008 als Altstandort und Altablagerung „Landhandel Wilh. Burs“ geführt. Der südwestliche
Teil des Flurstücks 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) ist ergänzend als Altablagerung „Spelle, Bahnhofstraße“
(Anlagen-Nr. 454 408 409) registriert. Eine Versickerung im Bereich der Altablagerung Nr. 454 048 409 ist
auszuschließen, so lange sich hier noch schadstoffbelastete Böden bzw. Auffüllungen befinden. Im Falle einer
geplanten Versickerung auf dem Flurstück 367 außerhalb der Altablagerung ist die betroffenen Versickerungsfläche
zuvor durch einen Sachverständigen hinsichtlich möglicher Schadstoffanreicherungen zu prüfen.
Eine Bodenentnahme im Bereich der Altlablagerung Nr. 454 048 409 ist durch einen Sachverständigen zu begleiten.
Die auszukoffernden Materialien sind vor einer Abfuhr auf dem Grundstück zu untersuchen und abfallrechtlich zu
deklarieren. Eine Zwischenlagerung des Materials sollte nur im Bereich der Altablagerung selbst erfolgen. Bei einer
Zwischenlagerung auf angrenzenden Flächen ist durch geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit dem
Sachverständigen ausschließen, dass Schadstoffe in den Boden der Lagerfläche eingetragen werden.
Auf dem Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) anfallender Bodenaushub ist vor der Abfuhr auf dem Grundstück
zu prüfen und abfallrechtlich zu deklarieren. Im Falle von Auffüllungen oder hinsichtlich von
Schadstoffanreicherungen auffälligen Bodenmaterialien sind hierzu Laboranalysen notwendig. Bei den anstehenden,
unauffälligen Bodenmaterialien (‚gewachsener' Unterboden) reicht ggf. eine Inaugenscheinnahme durch den
Sachverständigen.

5. Grundwassernutzung
Da aus bodenschutzrechtlicher Sicht eine Beeinträchtigung des Plangebietes über den Grundwasserpfad nicht mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird  darauf hingewiesen, dass von einer Entnahme von
Grundwasser zur Trink- oder Brauchwassernutzung aufgrund möglicher lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen durch
den ehemaligen Altstandort bzw. der ehemaligen Altablagerung (vgl. Hinweis Nr. 4) abgeraten wird.

6. Baum- und Strauchpflanzungen
Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich sind das DVGW-Regelwerk GW 125 und das „Merkblatt
über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßenbau- und
Verkehrswesen (Ausgabe 1989), insbesondere Abschnitt 3.2, einzuhalten.

7. Brandschutz
Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten / Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau des Landkreises
Emsland ist zu beachten.

8. Eisenbahnbetrieb
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissionen und Emissionen
(insbesondere Luft- und Körperschall usw.).

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind
seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.
Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und
dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen.
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von den einzelnen Bauherren
auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

9. Überschwemmungsgebiete
Das ÜSG Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 wird nach Durchführung eines Wasserrechtsverfahrens des Landkreises
Emsland ersetzt durch das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet Nr. 849 "Große Aa, Speller Aa, Dreierwalder
Aa, Altenrheiner Bruchgraben, Hopstener Aa, Flötte" (gem. NLWKN vom 8. Dezember 2021). Bis zum Abschluss des
Wasserrechtsverfahrens bedürfen Bauvorhaben innerhalb des ÜSG Nr. 113 die Zustimmung der unteren
Wasserbehörde des Landkreises Emsland.

10. Flugplatz Rheine-Bentlage
Aufgrund der Lage des Plangebietes zum Flugplatz Rheine-Bentlage ist mit Lärm- und Abgasemissionen durch den
militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass spätere Ersatzansprüche nicht anerkannt
wer de n  kö nn en .  F e r ne r  be f i nde t  s i ch  da s  P la ng eb i e t  im  In t e r esse ng eb ie t  m i l i t ä r i sc he r  F un k .

11. Umgang mit Kampfmitteln
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens
bei der Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) zu benachrichtigen.

12. Verwertung von Wirtschaftsdüngern
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plangebiet gelegentlich
Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von Wirtschaftsdüngern auftreten können, als
Vorbelastung hinzunehmen sind.

13. Vorschriften
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können im
Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachbereich Bauen, Planung und Umwelt, Hauptstraße 43, 48480 Spelle
während der Dienstzeiten eingesehen werden.

MI Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

1. Oberflächenwasser (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO)
Das auf den privat befestigten Flächen anfallende ungeklärte Regenwasser ist durch bauliche oder technische
Maßnahmen auf den Baugrundstücken unter Beachtung des Hinweises Nr. 4 zu versickern. Dies gilt insbesondere auch
für Zu- und Abfahrten von Garagen. Eine Überbauung und Versiegelung des Bodens darf nicht dazu führen, dass
benachbarte Flächen, auch öffentliche Straßenverkehrsflächen, durch Oberflächenwasser belastet werden. Die
Bestimmungen des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) bleiben hiervon unberührt. Die Errichtung von zulässigen
Sammelvorrichtungen für Nutzwasser, z.B. Speicher bzw. die Entnahme von Brauchwasser bleibt hierbei unberührt. Eine
zeitversetzte Versickerung ist zulässig. Im Bereich des nachrichtlich Dargestellten Altlastenstandortes sind keine
Einrichtungen zur Oberflächenwasserversickerung zulässig.

2. Einfriedungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)
Einfriedungen sind im Vorgartenbereich - Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze - nur
bis maximal 0,8 m über Straßenoberkante zulässig. Kunststoffzäune und Stabgitterzäune mit Sichtschutzeinflechtungen
als Einfriedungen sind zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der parallel dazu verlaufenden nächstgelegenen
Baugrenze im gesamten Plangebiet unzulässig.

3. Vorgärten (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)
Der nicht überbaubare Grundstücksstreifen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze, verlängert
bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen, wird als Vorgarten festgesetzt. Vorgärten sind, außer für notwendige Zufahrten
bzw. Zuwegungen, gärtnerisch anzulegen und dauernd zu unterhalten. Die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten
und/oder Folienabdeckungen ist hier nicht zulässig.

4. Steinbeete und Folienabdeckungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)
Auf den Baugrundstücken ist die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten und/oder Folienabdeckungen - außer im
Vorgarten - nur zulässig, soweit ihre Fläche, zusammen mit allen baulichen Anlagen, die zulässige Grundfläche nicht
überschreitet.

§ 4  Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden innerhalb des
allgemeinen Wohngebietes (WA) mit max. 4 Wohnungen je Wohngebäude festgesetzt. Bei einer Doppelhausbebauung
sind je Doppelhaushälfte max. zwei Wohneinheiten zulässig.

§ 5 Anzahl von Stellplätzen
Bei Gebäuden ab drei Wohneinheiten sind je Wohneinheit mindestens 1,5 Stellplätze nachzuweisen.

§ 6 Zulässigkeit von Stellplätzen
Stellplätze sowie ihre Zufahrten sind auch außerhalb der überbaubaren Bereiche zulässig. Dies gilt auch für Tiefgaragen
und ihren Zufahrten/Rampen.

§ 7  Unzulässigkeit von Anlagen gem. § 12 und § 14 BauNVO
Im Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze parallel zur Bernard-Krone-Straße
und der Heinrichstraße sind Garagen, Carports sowie Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig. Entlang
der Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung "Rad- und Gehweg" sind Garagen, Carports und Nebenanlagen
mit einem Abstand von weniger als 1,0 m zur Straßenbegrenzungslinie unzulässig.

§ 8 Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO
Die Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist bis zu einem Höchstmaß von 0,85 zulässig.

§ 9  Ausnahmen nach § 31 Abs. 1 BauGB
Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde zulassen:

· Eine Überschreitung der Baugrenzen um nicht mehr als 2,0 m, jedoch nicht mit mehr als 5 % der Grundfläche des
Gebäudes.

§ 10  Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf den privaten Grundstücken sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 a BauGB je angefangener 500 m²
Grundstücksfläche ein standortgerechter einheimischer Laubbaum (Lb) oder drei standortgerechte heimische
Laubsträucher (Ls) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Spitzahorn Acer platanoides (Lb)
Rotbuche Fagus sylvatica (Lb)
Apfelbaum-Arten Malus spec. (Lb)
Birnbaum-Arten Pyrus spec. (Lb)
Mehlbeere Sorbus aria (Lb)
Eberesche Sorbus aucuparia (Lb)
Feldahorn Acer campestre (Ls, Lb als Hochstamm)
Hainbuche Carpinus betulus (Ls, Lb als Hochstamm)
Kupferfelsenbirne Amelanchier lamarckii (Ls)
Roter Hartriegel Cornus sanguinea (Ls)
Gew. Hasel Corylus avellana (Ls)
Weißdorn Crataegus monogyna (Ls)
Gew. Liguster Ligustrum vulgare (Ls)
Rote Heckenkirsche Lonivera xylosteum (Ls)
Schlehe Prunus spinosa (Ls)
Hunds-Rose Rosa canina (Ls)
Ohrweide Salix aurita (Ls)
Schwarzer Holunder Sambucus nigra (Ls)
Gew. Schneeball Viburnum opolus (Ls)

Pflanzmaterial:
Hochstamm (Lb) = H/Stu.12-14
Strauch (Ls) = 2x verschulte Sämlinge, 80- 120 cm (2j.vS 2/3 80- 120)

Pflanzdurchführung:
Gruppenpflanzung von jeweils 3- 5 Stück
Pflanzverband 1 x 1 m, reihenversetzt

Pflege:
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bis zum Abschluss der 3. Vegetationsperiode ist sie zu pflegen.
Eingegangene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen.

§ 11 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem besonderen
Artenschutz.

Vermeidungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem besonderen Artenschutz:

Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für Stellflächen, Wegeneu- und -ausbau
insbesondere auf Freiflächen sowie an Wegerändern und parallel zur Speller Aa) erfolgt  außerhalb der Brutzeit aller
bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der
bodenbrütenden Vogelarten.

§ 1 Unzulässigkeit von Nutzungen (gem. § 1 Abs. 6 BauNVO)
Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 4 Abs. 3
Nr. 4 und 5 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit auch ausnahmsweise nicht zulässig.

Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1 und 2) sind Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
entgegen § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO und § 6 Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht
zulässig.

§ 2  Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens (Sockelhöhe), SH
Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte fertiger Straße bis Oberkante fertiger
Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der Straßenseite der Bernard-Krone-Straße sowie der
Heinrichstraße, 0,5 m nicht überschreiten.

§ 3  Gebäudehöhe (Gesamthöhe), GH
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) sowie des Mischgebietes 1 (MI 1) darf die maximale Höhe der Gebäude
(Gesamthöhe, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte der Gebäude) 10,0 m nicht
überschreiten.

Innerhalb des Mischgebietes 2 (MI 2) darf die maximale Höhe der Gebäude (Gesamthöhe, gemessen von der Oberkante
fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte der Gebäude) 15,0 m nicht überschreiten.

SH max. = 0,5 m

GH max. = 15,0 m

0,6

1,2

III

o

a

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Am Ende aller Rückbau- und Baumaßnahmen ist das Flurstück 367 (Gemarkung Spelle, Flur 16) abschließend durch
einen Sachverständigen hinsichtlich von Gefährdungen im Rahmen der künftigen Nutzung abzunehmen.
Unversiegelt vorliegende Bodenmaterialien, die von dem betrachteten Grundstück stammen, sollten hierbei
hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Mensch geprüft werden.

Altablagerung "Spelle, Bahnhofstraße" (Nr. 454 048 409, nachrichtlich)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Überschwemmungsgebiet (ÜSG) Nr. 113 "Flötte" vom 9. Mai 1913 (nachrichtlich)

Erdgashochdruckleitung L02236 (nachrichtlich)

vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet (ÜSG) Nr. 849 vom 8. Dezember 2021
(nachrichtlich)
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